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Gemeinde Hohenkirchen

Beschlussvorlage

Federführend:
Bauwesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

GV Hokir/20/14331
öffentlich
17.03.2020
Hettenhaußen, Antje

Rechtsetzungsverfahren zur Verordnung über Naturdenkmale im 
Landkreis NWM, hier: Beteiligung der betroffenen Gemeinden
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Bauausschuss der Gemeinde Hohenkirchen
Gemeindevertretung Hohenkirchen

Sachverhalt:
Die Landrätin des Landkreises NWM beabsichtigt als Untere Naturschutzbehörde eine Ver-
ordnung zum Schutz der Naturdenkmale zu erlassen.
Für die Naturdenkmale des Landkreises gelten derzeit gemäß § 22 Naturschutzausführungs-
gesetz noch die Festsetzungen des Reichsnaturschutzgesetzes von 1935 bzw. des Landes-
kulturgesetzes von 1970 fort. Die verschiedenen und unübersichtlichen Regelungen zu den 
Naturdenkmalen sollen durch die neue Verordnung eindeutig reguliert werden.
Mit der neuen Verordnung wird der Schutzstatus der Naturdenkmale in geltendes Recht 
überführt und die Verordnung wird durch konkrete Regelungen modernem Recht angepasst.
In Vorbereitung zu dieser Verordnung wurden die Naturdenkmale einzeln in der Örtlichkeit 
gemäß Kriterienkatalog für Baum-Naturdenkmale im Landkreis Nordwestmecklenburg  über-
prüft.
Der Standort des jeweiligen Naturdenkmals ist (soweit möglich) aus den Anlagen zur Verord-
nung ersichtlich:
Anlage 1 Naturdenkmale, die die Kriterien eines Naturdenkmales entsprechend Kriterienka-
talog Nordwestmecklenburg weiterhin erfüllen, sollen neu festgesetzt und in geltendes Recht 
überführt werden. Sie sind in der Anlage 1 gelistet und in einem jeweiligen Lageplan darge-
stellt. Betrifft in Hohenkirchen 3 Naturdenkmale.
Anlage 2a Naturdenkmale, deren Standorte bekannt sind, die jedoch den Kriterien nicht 
mehr entsprechen, sollen aufgehoben werden. Sie sind in der Anlage 2 gelistet und in einem 
jeweiligen Lageplan dargestellt. Betrifft in Hohenkirchen 3 Naturdenkmale.
Anlage 2b Naturdenkmale, die nicht mehr existieren oder nicht mehr eindeutig in der Örtlich-
keit zuzuordnen sind, werden aus formellem Grund aufgehoben. Diese sind gesondert in der 
Anlage 2 b aufgelistet. Betrifft in Hohenkirchen 4 Naturdenkmale.

Gemäß § 15 Absatz 1 Naturschutzausführungsgesetz M-V sind vor dem Erlass einer Rechts-
verordnung die Gemeinden zu hören, die im Geltungsbereich der Rechtsverordnung liegen.

Die Stellungnahme der Gemeinde muss bis 20. Mai 2020 beim Landkreis eingehen.

Beschlussvorschlag:

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unter-
haltung, Bewirtschaftung)
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Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:

über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
unvorhergesehen und
unabweisbar und 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haus-
haltsführung auszufüllen):

Deckung gesichert durch
Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 

Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlagen:
Schreiben des Landkreises zur Beteiligung der Gemeinden
Schreiben des Landkreises zur Fristverlängerung
Entwurf ND-Verordnungstext
Entwurf Anlage 1
Entwurf Anlage 2a
Entwurf Anlage 2b
Anlage 1 zu Hohenkirchen (Nr. 18-20)
Anlage 2a zu Hohenkirchen (Nr. 19-22)
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Landkreis Nordwestmecklenburg 
Die Landrätin 
Untere Naturschutzbehörde 

Landkreis Nordwestmecklenburg • Postfach 1565 • 23958 Wismar 

Amt Klützer Winkel 
FB Bauwesen 
Schloßstraße 1 
23948 Klütz 

Auskunft erteilt Ihnen Frau Schröder 

Zimmer 4.213 • Börzower Weg 3 • 23936 Grevesmühlen 

Telefon 03841 3040 6639 Fax 03841 3040 8 6639 

E-Mail Anja.Schroeder@nordwestmecklenburg.de 

Unsere Sprechzeiten 
Di 09:00 - 12:00 Uhr • 13:00 - 16:00 Uhr 

Do 09:00 - 12:00 Uhr • 13:00 - 18:00 Uhr 

Unser Zeichen FD63/66.4-323 ND-VO 2020 

Grevesmühlen, den 16. März 2020 

Antrag auf Fristverlängerung 
Ihr Schreiben vom 11. März 2020, Posteingang: 12. März 2020 

Sehr geehrte Frau Schultz, 

grundsätzlich wird einer Verlängerung der ursprünglich vorgegebenen Frist 
zugestimmt, jedoch kann leider nicht die Erweiterung bis zum beantragten Termin 
des 31. Juli 2020 gewährt werden. 

Gemäß § 15 Absatz 1 Satz 2 Naturschutzausführungsgesetz M-V soll den Beteiligten 
für die Abgabe ihrer Stellungnahme eine angemessene, mindestens jedoch 
vierwöchige Frist gesetzt werden. 
Mit dem Anschreiben der Naturschutzbehörde vom 28. Februar 2020 wird Ihnen für 
die Abgabe der Stellungnahme eine mindestens sechswöchige Frist bis zum 20. April 
gegeben. Damit wird bereits ein längerer Zeitraum für die Abgabe einer 
Stellungnahme zugestanden. 
Üblicherweise kann auf Antrag eine einmalige Fristverlängerung um die gesetzliche 
Frist (hier: vier Wochen) nach Ablauf des Fristendes gewährt werden, um das 
Rechtsetzungsverfahren in einem angemessenem zeitlichen Rahmen zu halten. 

Daher wird den Gemeinden in Ihrem Amt hiermit eine Fristverlängerung für die 
Abgabe einer Stellungnahme bis zum 20. Mai 2020 zugesagt. 
Zusätzlich erhalten Sie die Unterlagen auch in digitaler Ausführung. 

Es wird ferner darauf hingewiesen, dass die ggf. zu prüfenden Standorte der 
Naturdenkmale innerhalb der einzelnen Gemeinden von recht geringer Anzahl sind, 
da nur die Standorte der Listen Anlage 1 und 2a zu berücksichtigen sind. 
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Der Aufwand der einzelnen Gemeinden beläuft sich daher auf eine Prüfung von 
durchschnittlich 3 bis 4 Standorten. 
Die meisten Naturdenkmale haben in Ihrem Amtsbereich die Gemeinde Zierow und 
die Stadt Klütz mit jeweils 12 Standorten, die zu beachten wären. 

Die vergleichsweise hohe Anzahl der Standorte in der Liste Anlage 2b sind rein 
formell aufgelistet. Diese Naturdenkmale sind nicht mehr existent und werden der 
Form halber entlassen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Schrödeu,„ 
Sachb.eär-

 

- .In. ..c. _2@tft6 "A 

zesV.ic" rA Gele 
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 Bestandskarte Anlage 1 Blatt 018 zur Verordnung über Naturdenkmale im  Landkreis Nordwestmecklenburg vom TT.MM.JJ.  Kartengrundlage: Auszug aus dem KGIS  des Landkreises Nordwestmecklenburg        Gemarkung:                       Hohenkirchen Flur:                                    2 Flurstück:                           4/3     Naturdenkmal NWM080 Eiche in Hohen Wieschendorf   

   Amt:               Klützer Winkel Gemeinde:     Hohenkirchen Ortsteil:          Hohen Wieschendorf     
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 Bestandskarte Anlage 1 Blatt 019 zur Verordnung über Naturdenkmale im  Landkreis Nordwestmecklenburg vom TT.MM.JJ.  Kartengrundlage: Auszug aus dem KGIS  des Landkreises Nordwestmecklenburg        Gemarkung:                       Hohenkirchen Flur:                                    2 Flurstück:                           4/3     Naturdenkmal NWM081 Eiche in Hohen Wieschendorf   
   Amt:               Klützer Winkel Gemeinde:     Hohenkirchen Ortsteil:          Hohen Wieschendorf     
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 Bestandskarte Anlage 1 Blatt 020 zur Verordnung über Naturdenkmale im  Landkreis Nordwestmecklenburg vom TT.MM.JJ.  Kartengrundlage: Auszug aus dem KGIS  des Landkreises Nordwestmecklenburg        Gemarkung:                       Hohenkirchen Flur:                                    2 Flurstück:                           4/3     Naturdenkmal NWM082 Eiche in Hohen Wieschendorf   
   Amt:               Klützer Winkel Gemeinde:     Hohenkirchen Ortsteil:          Hohen Wieschendorf     
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 Bestandskarte Anlage 2a) Blatt 019 zur Verordnung über Naturdenkmale im  Landkreis Nordwestmecklenburg vom TT.MM.JJ.  Kartengrundlage: Auszug aus dem KGIS  des Landkreises Nordwestmecklenburg        Gemarkung:                       Groß Walmstorf Flur:                                    2 Flurstück:                           15     Naturdenkmal NWM066 Zypresse in Groß Walmstorf aufgehoben      Amt:              Klützer Winkel Gemeinde:    Hohenkirchen  Ortsteil:         Groß Walmstorf      
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 Bestandskarte Anlage 2a) Blatt 020 zur Verordnung über Naturdenkmale im  Landkreis Nordwestmecklenburg vom TT.MM.JJ.  Kartengrundlage: Auszug aus dem KGIS  des Landkreises Nordwestmecklenburg        Gemarkung:                      Groß Walmstorf Flur:                                   2  Flurstück:                          15      Naturdenkmal NWM067 Ginkgo in Groß Walmstorf aufgehoben   

   Amt:              Klützer Winkel Gemeinde:    Hohenkirchen  Ortsteil:         Groß Walmstorf      
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 Bestandskarte Anlage 2a) Blatt 021 zur Verordnung über Naturdenkmale im  Landkreis Nordwestmecklenburg vom TT.MM.JJ.  Kartengrundlage: Auszug aus dem KGIS  des Landkreises Nordwestmecklenburg        Gemarkung:                       Hohen Wieschendorf Flur:                                    2 Flurstück:                           4/3      Naturdenkmal NWM079 Eiche in Hohen Wieschendorf aufgehoben      Amt:              Klützer Winkel Gemeinde:    Hohenkirchen  Ortsteil:         Hohen Wieschendorf      
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 Bestandskarte Anlage 2a) Blatt 022 zur Verordnung über Naturdenkmale im  Landkreis Nordwestmecklenburg vom TT.MM.JJ.  Kartengrundlage: Auszug aus dem KGIS  des Landkreises Nordwestmecklenburg        Gemarkung:                       Hohen Wieschendorf Flur:                                    2 Flurstück:                           4/3      Naturdenkmal NWM083 Eiche in Hohen Wieschendorf aufgehoben   
   Amt:              Klützer Winkel Gemeinde:    Hohenkirchen  Ortsteil:         Hohen Wieschendorf      
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